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zu DIESEM HEFT

Mit diesem Heft geben wir ein soge-
nanntes Doppelheft, nämlich für die
Monate Februar und März, heraus.
Wir haben noch nicht so richtig Tritt
gefaßt, und da im März auch noch
eine Urlaubszeit zu überwinden ist,
halten wir dies für die beste Lösung.
Dann wird das nächste Heft wieder
pünktlich erscheinen können.

"Wohnen" lautet unser heutiges
Thema - Wohnen im allgemeinen und
Wohnen in der Gemeinschaft. Es ist
ein sehr umfangreiches Thema und
bestimmt noch nicht erschöpfend
abgehandelt. Wer hierzu noch etwas
beitragen möchte, sei hiermit aus-
drücklich aufgefordert.

Auch zu den Themen, die wirauf Seite
17 für die kommenden Hefte vorge-
sehen haben, suchen wir noch Auto-
ren. Zum Thema für das nächste Heft
haben wir uns noch nicht entschie-
den, sondern wir wollen erst abwar-
ten, welche Beiträge eingehen wer-
den.

Wir sind gespannt und warten

Ihre
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dieser TREFFPUNKTE-Jahrgang bedarf dringend eines Wortes zum
Geleit. Immerhin ist die inhaltliche und formale Ausgestaltung der seit
1979 bestehenden Zeitschrift nunmehr vollständig in die Verantwortung
einer neuen Redaktion übergegangen. Damit steht fest, daß die in-
zwischen so vertrauten gelben Hefte, die in Wirklichkeit bunter waren,
als man ihnen auf den ersten Blick ansehen konnte, vorerst nicht mehr
erscheinen. Der Familie Di Bella (Eva Maria, Carmelo und Marco) ist es
nicht leicht gefallen, sich von einer Aufgabe zu trennen, die sie über
fünf Jahre hinweg begleitet und einen Teil ihres Lebens bestimmt hat.
Das mag übertrieben klingen, doch daß es so gewesen ist, kann ruhig
unterstellt werden. Was es mit dem Zeitungsmachen auf sich hat, be-
greift ohnehin nur, wer je auf die verrückte Idee gekommen ist, sich
solch lustvoller Quälerei auszusetzen. Eine Zeitung, handgemacht wie
diese, wächst, wird rasch vielgestaltiger, ansprechender, anspruchsvol-
ler - kurz, entwickelt sich - und dieser Prozeß findet seine Grenzen
lediglich in den zur Verfügung stehenden Mitteln und Kräften desje-
nigen, der sich für das Ganze verantwortlich fühlt. Ein vergleichender
Blick auf die ersten Ausgaben des TP-Journals, wie sich die gelben
Hefte nannten, genügt, um zu wissen, was gemeint ist.

Die neue Redaktion wird es nicht leicht haben. Vor allem muß sich
zeigen, ob es dem jetzigen Team gelingt, jenen lebendigen Kontakt mit
der Leserschaft herzustellen, der das TP-Journal so besonders ausge-
zeichnet hat. Das neue Konzept der TREFFPUNKTE ist eng mit dem
Konzept der Tagesstätte verbunden, die von der BÜRGERHILFE im
früheren TEPLITZ-PAVILLON eingerichtet wurde. Auf diese Weise ist
erreicht worden, was eigentlich schon immer erklärtes Ziel gewesen ist,
nämlich die unmittelbare Einbindung des Projektes in die übrige Ver-
einsarbeit.

Der Verein als Herausgeber der Zeitschrift hat allen Anlaß, der Familie
Di Bella für ihre gute und zuverlässige Arbeit zu danken. Sein Dank gilt
allerdings auch denjenigen, die sich nunmehr der keineswegs ein-
fachen Aufgabe angenommen haben.

Lh.
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Wohnen
Der ganze Wahnwitz unseres
modernen Wohnens (ja Lebens)
steigt mir aus dem Bild meines
eigenen Umzugs auf:
wäre es nicht würdiger, sein
bißchen Hab und Gut in einer
Erdhöhle, die einem aber für
immer gehört, wenn sie nicht ein
Naturereignis vernichtet, zu
bergen, als mit seinen Bündeln
und Kisten durch prahlende
Burgen zu irren, alle zwei, drei
Jahre?
Durchschnittlich den in fest
gemauerten Gelassen Seßhaften
zu spielen, allen Ernst und alle
Liebe zu einem eigenen Heim an
teuer vermietete Wände zu
verschwenden, die einem nie
gehören können, die uns ewigen
Nomaden Verhältnisse vor-
täuschen, die für uns eben nur
erlogen, nur uneingestandene
Kulissen sind. Mein Wohnungs-
ideal ist das Zelt. Nur soweit
möchte ich es noch bringen.

Christian Morgenstern, 1905
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"Money makes the World go round".
Man sollte also Geld haben zur Woh-
nungssuche. Sie werden im Laufe
dieser Tips erfahren, wofür:

1) Zum Kauf der "Frankfurter Rund-
schau am Abend"
In dieser Tageszeitung stehen die
preiswertesten Angebote. Am besten
ist es, wenn Sie am Kiosk Rundschau-
haus (Große Eschersheimer Straße)
anstehen. Gegen 14 Uhr am Freitag
erscheint die in Frage kommende
Ausgabe.

2) Zum Mieten einer Reihen-Telefon-
zelle.
Dazu benötigen Sie 50 Mark. Sie
gehen zur Hauptpost auf der Zeil, hin-
terlegen den Betrag, und es wird Ihnen
ein Platz zugewiesen, an dem Sie die
Annoncen in Ruhe durchgehen kön-
nen. Sie vereinbaren Termine mit den
Vermietern.Die Telefonate werden
Ihnen in Rechnung gestellt. Restgeld
nehmen Sie entgegen. Sie haben viel-
leicht für 2 Mark telefoniert (also 48
Mark zurück).

3) Für eine Taxifahrt zur Wohnungsbe-
sichtigung.
So sind Sie am schnellsten an Ort und
Stelle.

4) Für die Kaution (das eineinhalb- bis
dreifache der Miete).

5) Für den ersten Mietzins.

Trotz allem wünsche ich Ihnen viel
Erfolg.

Detlef Sokoll
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Der Frankfurter Mietspiegel

Der Frankfurter Mietspiegel ist eine Tabelle der
ortsüblichen Vergleichsmieten, die der Magistrat
der Stadt Frankfurt mit Unterstützung
der Vereinigung der Haus-, Grund- und Woh-
nungseigentümer Frankfurt am Main e.V.,
dem Mieterschutzverein Frankfurt e.V.,
dem Frankfurter Mieterverein e.V.,
der Mieterberatung Frankfurt e.V. und
dem Verein Mieter helfen Mietern Frankfurt e.V.
erstellt hat.

Wir zitieren aus dem Vorwort der Tabelle

"Ortsübliche Vergleichsmiete
Durch Art. 2 des Gesetzes zur Erhöhung des
Angebotes an Mietwohnungen vom 20.12.1982
(...) wurde der Begriff der "üblichen Entgelte" in
§ 2 MHG in der Fassung des Gesetzes (...) dahin-
gehend geändert, als die "ortsübliche Vergleichs-
miete" gekennzeichnet ist durch die üblichen Ent-
gelte, die in der Gemeinde oder in vergleichbaren
Gemeinden für nicht preisgebundenen Wohn-
raum vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Be-
schaffenheit und Lage in den letzten drei Jahren
vereinbart oder, von Er-
höhungen nach §4 MHG
abgesehen, verändert ^ > - . .
worden sind.

Die in den Tabellen auf-
geführten Mieten sind
Nettomieten pro qm und
Monat, die das Entgelt
für die Überlassung des
leeren Wohnraumes
ohne die Betriebskosten
(...) darstellen. Zu den
Betriebskosten gehören
insbesondere die Kosten
der Heizung, Warm-
wasserversorgung, Mül-
labfuhr, Grundsteuer,
Straßenreinigung, Ge-
bäudevers icherung,
Haftpflichtversicherung,
Schornsteinfeger, Auf-
zug (ohne Reparaturko-
sten), Gemeinschafts-
antenne, Strom für Ge-
meinschaf tsan lagen,
Hausmeister, Hausreini-
gung, Gartenpflege,
Wasserversorgung und

Entwässerung, Gebühren für Kabelfernsehen.
Die hier festgestellten Mieten beruhen weiter auf
der Tatsache, daß der Mieter vertraglich ver-
pflichtet ist, die turnusmäßig erforderlichen
Schönheitsreparaturen und kleinere Reparaturen
zu tragen.

Erhöhungsverlangen nach § 2 MHG
Der Vermieter kann vom Mieter Einwilligung in
eine Mieterhöhung verlangen, wenn
- der Mietzins, von Erhöhungen nach §§ 3 bis 5
MHG abgesehen, seit einem Jahr unverändert
ist,
- der verlangte Mietzins die üblichen Entgelte
nicht übersteigt, die in der Gemeinde oder in
vergleichbaren Gemeinden für nicht preisgebun-
denen Wohnraum vergleichbarer Art, Größe,
Ausstattung, Beschaffenheit und Lage in den
letzten drei Jahren vereinbart oder, von Erhöhun-
gen nach § 4 MHG abgesehen, geändert worden
sind und
- der Mietzins sich innerhalb eines Zeitraumes
von drei Jahren, von Erhöhungen nach den
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§§ 3-5 MHG abgesehen, nicht um mehr als 30 v.
H. erhöht.
Zur Begründung der höheren ortsüblichen Miete
hat der Vermieter drei Möglichkeiten:
- Er benennt drei Vergleichsobjekte, wobei er
auch Objekte aus dem eigenen Bestand angeben
kann. Vergleichbar sind Objekte, die in ihren
Grundzügen hinsichtlich Ausstattung, Größe,
Beschaffenheit und Lage mit jenem Objekt ver-
glichen werden können, für welches die Miete
erhöht werden soll.
- Er stützt sich auf ein mit Gründen versehenes
Gutachten eines öffentlich bestellten oder verei-
digten Sachverständigen.
- Er zieht für das Zustimmungsbegehren eine
Mietwerttabelle heran. Hierbei muß er angeben,

Tabelle 1: Betriebskosten-Mittelwerte in DM pro
qm und Monat

Durchschnittliche Nebenkosten
n DM pro qm und Monat

Wasser/Abwasser

Slroßem einig, mg

MOIIobfuhr

G'undsieuer

Sach- und
Haftpflichtversicherung

Schornsteinfeger
(soweit nicht bei Heizkosten)

Housbeleuchlung

Aufzug

Waschmosch ine

Hauswari

Gonenpflege

Housreinigung
(soweit nicht bei Hauswari)

Gemeinschaftsantenne

Kabel

Reinigung/Wartung von
Elogenheizung, WW-Gerolen
(soweit keine weiteten Koslen
für Brennsloll abgerechnet
weraer.|

Heiz jng /Woi mwasstM

0,60

0,09

0,30

0,26

0,15

0,04

0,06

0,16

0.15

0,20

0,12

0,17

0,07

0,06

0.12

1.01

Zwischensumme
nicht u.'Tigelegle Nebenkosten DM/qm

Übertrag,
nicht umgelegte
Nebenkosten

welche Werte er aus welchen Feldern der Miet-
werttabelle entnommen hat, damit der Mieter das
Mieterhöhungsbegehren nachvollziehen kann.
Es reicht hierbei aus, wenn sich der verlangte
Mietzins innerhalb der angegebenen Spannen
befindet.

Nichtanwendbarkeit der Mietwerttabelle
Die Mietwerttabelle findet keine Anwendung auf:
- Wohnungen eines Jugend-, Studenten-,
Alten(pflege)heimes oder sonstigen Heimes in
dem zusätzlich Leistungen des Vermieters, z.B.
Verpflegung oder Betreuung, gewährleistet wer-
den. Hierzu gehören auch Wohnheime
- Sozialwohnungen
- möblierte Wohnungen"

Tabelle 2: Durchschnittlich« Grundmiete in DM
pro qm und Monat nach Wohnungsgröße und
Baualter

Durchschnittliche Grundmiele in DM pro qm und Monat
nach Wohnungsgröße und Baualler

Wohnungs-
größe
in qm

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

100

110

120

über 120

Baualler

bis 1965

16,70

15,40

14,10

12,80

11,50

10,20

7,77

7,67

7,57

7,47

7.37

7,27

7,17

7,07

6,97

6,87

6,67

6,47

6,27

5,77

1966-82

17,22

15,92

14,62

13,32

12,02

10,72

8,29

8,19

8,09

7,99

7,89

7,79

7,69

7,59

7,49

7,39

7,19

6,99

6,79

6,29

1983-86

17,22

15,92

14,62

13,32

12,02

10,72

10,66

10,56

10,46

10,36

10,26

10,16

10,06

9,96

9,86

9,76

9,56

9,36

9,16

8,66

1987-89

17,22

15,92

14,62

13,32

12,02

10,72

12,48

12,38

12,28

12,18

12,08

11,98

11,88

11,78

11,68

11,58

11,38

11,18

10,98

)0,4a

Die vollständige Tabelle (mit Berechnungsschema für den jeweiligen Einzelfall) ist beim Mieterschutz-
verein Frankfurt am Main e.V., Eckenheimer Landstraße 339,6000 Frankfurt 1, Tel. 5 6010 57 gegen
Freiumschlag erhältlich.
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Wir wollten es wissen:
Wieviele Patienten aus Frankfurt, die sich zur Zeit in den psychiatrischen Krankenhäu-
sern befinden, könnten entlassen werden, wenn sie eine Wohnung in Frankfurt hätten?

Man gab uns zur Antwort:

Waldkrankenhaus
Köppern:

Bamberger Hof:

PKH Weilmünster:

PKH Herborn:

PKH Eichbero:

PKH Hadamar:

"Frankfurter Patienten kommen in den Bamberger
Hof. Fragen Sie dort nach."

"Etwa 20 % der Patienten im Bamberger Hof warten auf
eine Wohnmöglichkeit in Frankfurt."

"Wir rufen zurück." - Sie taten es aber nicht.

"Wir haben keine Patienten aus Frankfurt"

"Bitte fragen Sie schriftlich beim ärztlichen Direktor an."

"Wir geben am Telefon keine Auskunft."

Gibt es sie nun, die Patienten aus Frankfurt, die eigentlich entlassen werden könnten,
wenn die Stadt sie wieder aufnehmen würde?
Wenn ja, warum wird dies wie ein Dienstgeheimnis gehütet?

Telefonrecherche: Annemarie Choura



THEMA

Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft Frankfurt a.M.- Süd

Stadt Frankfurt am Main
Magistrat
z.Hd. Herrn Dr. Hauff
Römerberg 23

6000 Frankfurt a.M.

Frankfurt, den 10.09.1990

Betr.: Wohnungsbedarf psychisch kranker Bürger in Frankfurt-
Süd

Sehr geehrter Herr Dr. Hauff,

wir, die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft Frankfurt-Süd,
möchten Sie um Unterstützung bei der Wohnraumsuche für psy-
chisch kranke Mitbürger bitten.
Bei unserer letzten Sitzung am 28.8.90 ermittelten wir den
aktuellen Bedarf von 24 Wohnungen für Einzelpersonen und ei-
ner 4-Zimmer-Wohnung für die Stadtteile Oberrad, Sachsenhau-
sen und Goldstein.
Es handelt sich bei den Wohnungssuchenden um Menschen die
z.Zt. in stationären Einrichtungen verbleiben müssen, obwohl
sie durchaus in der Lage wären, ein eigenständiges Leben zu
führen.
Um eine erfolgreiche gemeindenahe psychiatrische Arbeit lei-
sten zu können, ist die Grundvoraussetzung, daß ausreichend
Wohnraum für diesen Personenkreis zur Verfügung gestellt
wird. Aufgrund der Neuformulierung der Vergaberichtlinien für
Sozialwohnungen bitten wir Sie um Unterstützung für die Be-
reitstellung von Wohnraum für psychisch kranke Mitbürger im
Bereich Ffm.-Süd. Insbesondere aufgrund der Vorgabe, daß zu-
künftig die Wohnungsbaugesellschaften und das Liegenschafts-
amt freie Wohnungen ihrer Altbaubestände an das Wohnungsamt
melden werden.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.

gez. Bettina Lilling

8
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Dr. Christine Hohmann-Dehnhardt
Stadträtin

Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft
Frankfurt am Main - Süd

30.10.1990

Wohnungsbedarf psychisch kranker Bürger

Sehr geehrte Frau Lilling,
sehr geehrte Damen und Herren,

die von Ihnen vorgetragenen Schwierigkeiten bei der Beschaf-
fung von Wohnraum sind Gegenstand auch meiner Besorgnis. In
diesem Zusammenhang werden Sie der Tagespresse entnommen ha-
ben, daß der Magistrat der Stadt Frankfurt am Main gegenwär-
tig bemüht ist, den allgemeinen Wohnungsnotstand wenigstens
kurzfristig zu mildern. Hierzu zählen auch Verhandlungen mit
den privaten und öffentlichen Eigentümern von Wohnungen.
Nun ist zu berücksichtigen, daß seit 2 Jahren für Behinderte
die Versorgung mit Wohnraum über Betreutes Wohnen verstärkt
gefördert wird. Hierbei ist die Anmietung der Wohnungen so-
wohl durch den Behinderten, als auch durch den Trägerverein
möglich, der die gemeindenahe sozialpsychiatrische Versorgung
der Frankfurter Bürger im Standardversorgungsgebiet Ffm.-Süd
wahrnimmt. In diesem Zusammenhang hat die Stadt Frankfurt
gegenüber dem im Süden zuständigen Verein Bürgerhilfe Sozial-
psychiatrie Frankfurt bereist 24 Plätze anerkannt. Der Träger
des Reha-Zentrums Oberrad, der Frankfurter Verein für soziale
Heimstätten hat gar 50 anerkannte Plätze. Vorrangig sollten
deshalb über diese Schiene Lösungen angestrebt werden.
Um allerdings konkrete Hilfen bei besonders gelagerten Fällen
vermitteln zu können, wäre es erforderlich, die näheren Um-
stände des Einzelfalles zu kennen. Ich darf Sie daher bitten,
die nach Ihrer Ansicht vorrangig zu bereinigenden Notsitua-
tionen der Abteilung Sozialpsychiatrie vorzutragen, damit
diese Ihre Eingaben an die zuständigen Dienststellen meines
Dezernates weiterleiten kann.
Für Ihre engagierten Bemühungen bedanke ich mich sehr.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Hohmann-Dehnhardt
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ALTER UND NEUER WOHNSITZ

ALTES ZIMMER,

VOLLER DINGE,

AN DENEN ABGESTORBENE ERINNERUNGEN

KLEBEN.

MODERGERUCH AUS AUSGELEBTER ZEIT.

DOCH AUCH WEGBEREITUNG FÜR DAS JETZT!

NEUES ZIMMER,

FÜR MICH NOCH UNBEHAUST,

DOCH VOLLER HOFFNUNGEN UND T RÄUME

IN MEINEM HERZEN.

WISSEND, DASS DAS LEBEN JEDEN TOD

ÜBERTRUMPFT,

SEHNE ICH MICH DORT NACH DEM ERGRÜNTEN BAUM.

EVA KLEIN

10



Beratung Register Beratung Beratung Register Beratung

Gruppe: Frauen/Männer

AGISRAe.V.

AIDS-BERATUNGSSTELLE WENDELSPLATZ

AIDS-BERATUNGSZENTRUM

AIDS-HILFE FRANKFURT AM MAIN

AIDS-TELEFON e.V.

AKPARTNERSCHAFTSKRISE.TRENNUNG.SCHEIDG.

ANLAUFSTELLE FÜR STRAFFÄLLIG GEW. FRAUEN

ARBEITSGEMEINSCHAFT SELBSTHILFEGRUPPEN

AUTONOMES FRAUENHAUS

BER.ST. DEUTSCH-IRANISCHER FRAUENVEREIN

BERATUNG FÜR MISSHANDELTE FRAUEN

BERATUNGSSTELLE FÜR FRAUEN

BERATUNGSSTELLE FÜR FRAUEN

BERATUNGSSTELLE SELBSTHILFEGRUPPEN

CAFE LICHTBLICK

CARITAS - BER.F.ALKOHOLABH,MAGERSUCHT.

CARITAS - ERZIEHUNGSBERATUNG

CARITAS - KINDER-.JUGEND- U. FAMILHILFE

CARITAS - SOZIALPÄDAG. FAMILIENHILFE

CENTRUM F.PSYCHOORG. U. PSYCHOSOZ. HILFE

DEUTSCHER AK FÜR FAM1LENHILFE e.V.

DEUTSCHER ARBEITSKREIS FÜR FAMILIENHILFE
DEUTSCHES ROTES KREUZ FFM e.V.

AWO - BERATUNGSSTELLE FÜR JUGENDLICHE

BER.ST. FÜR SEHBEHINDERTE AN REGELSCHUL.

BERATUNGSSTELLE DROGEN & AIDS

BERATUNGSSTELLE F. ARBEITSLOSE JUGENDL

BERATUNGSSTELLE FÜR JUNGE FLÜCHTLINGE

BERATUNGSSTELLE FÜR KINDERSCHUTZARBEIT

CAFE LICHTBLICK

CARITAS - ERZIEHUNGSBERATUNG

CARITAS - KINDER-.JUGEND- U. FAMILHILFE

CHRISTUCHE ARBEITERJUGEND

DEUTSCHER KINDERSCHUTZBUND e.V.

DROGENBERATUNG BOCKENHEIM

DROGENBERATUNG SACHSENHAUSEN

DROP - IN

ELTERN- UND JUGENDBERATUNG

ELTERNKREIS DROGENABHÄNG. JUGENDLICHER

EVANGELISCHE FAMILIENBERATUNG

FAMILIENHILFE IM KATH. SOZIALBÜRO HÖCHST

FAMILIENTHERAPEUTISCHE PRAXIS FFM e.V.

GESELLSCHAFT ERZIEHUNG U. ELTERNARBEIT

HAUS DER BEGEGNUNG

HAUS DER VOLKSARBEIT e.V.

HILFE FÜR DAS AUTISTISCHE KIND

HILFE FÜR KREBSKRANKE KINDER e.V.

Reg.-Berat/14 Reg Berat./12



Beratung Register Beratung Beratung Register Beratung

Gruppe: Altenhilfe

ABTEILUNG ALTENHILFE DES SOZIALAMTES

ALTENHILFE DES CARITASVERBANDES FFM

AMBULANTE DIENSTE BOCKENHEIM

BEGEGNUNGSSTÄTTE HOFGUT GOLDSTEIN

CARITAS - OFFENE ALTENHILFE

DEUTSCHER RENTNERBUND e.V.

ESSEN AUF RÄDERN

EVANGEUSCHE LUTHERGEMEINDE

EVANGELISCHE MARKUSGEMEINDE

HILFSWERK D. DEUTSCHEN UNITARIER e.V.

INSTITUT FÜR SOZIALARBEIT

KOMM - AMBULANTE DIENSTE

MELISSA

NACHBARSCHAFTSZENTRUM OSTEND

SENIORENCLUB IM ROTHSCHILDPARK

SOZIAL- UND REHABILIT.ZENTRUM FFM-WEST

SOZIALZENTRUM MARBACHWEG

Gruppe: Kinder und Jugendliche

AG ALLERGIEKRANKES KIND

AKTIONSKOMITEE "KIND IM KRANKENHAUS"

ANALYT.KINDER-U.JUGENDLICHE-PSYCHOTHER.

HILFEN FÜR MUTTER UND KIND

HILFSWERK D. DEUTSCHEN UNITARIER e.V.

INTERNATIONALE JUGENDBERATUNG

INTERNATIONALES FAMILIENZENTRUM

JUGEND- UND SUCHTBERATUNG

JUGENDBERATUNG UND JUGENDHILFE e.V.

JUGENDCLUB GRIESHEIM-BAHNHOF

KINDER- UND JUGENDTELEFON

KINDERZUFLUCHT

LV ZUR FÖRDER. U. BETREU. BEHIND. KINDER

MÄDCHENHAUS FRANKFURT (FeM)

MÄDCHENTREFF DES IB-JUGENDSOZIALW. e.V.

MOBILE KINDERKRANKENPFLEGE

PSYCHOTHERAPIE. BERATUNG U. HEILPÄD. e.V

SCHULSOZIALARBEJT

SORGENTELEFON F. KINDER U. JUGENDLICHE

SOZIALPÄD. VEREIN FÜR FAMIUENERG. ERZ.

SOZIALPADAG.DIENST FÜR AUSL.KINDER/JUG.

STIFTUNG FÜR DAS BEHINDERTE KIND

VEREIN FÖRDERUNG VON JUGENDWOHNMOD.e.V.

VEREIN FÜR INTERNAT. JUGENDARBEIT e.V.

VEREIN Z. FORD. BEWEGUNGSGEST. KINDER eV

VEREIN ZUR UNTERST. DER ARBEfTNEHMERJUG.

VORSORGEZENTR. F. KINDL. ENTWICKLUNGSST.

Reg. Berat/11 Reg.-Berat./13



Beratung Register Beratung Beratung Register Beratung

AIDS-BERATUNGSZENTRUM

AIDS-HILFE FRANKFURT AM MAIN

AIDS-TELEFON

ALLERGIKER- UND ASTHMATIKER BUND

AMBULANTE DIENSTE BOCKENHEIM

ARBEITSGEMEINSCHAFT SELBSTHILFEGRUPPEN

BEHINDERTEN - SELBSTHILFE e.V.

BEHINDERTENHILFE DES SOZIALAMTES

BERATUNGSSTELLE DROGEN & AIDS

BERATUNGSSTELLE F. HÖR- U. SPRACHGESCH.

BERATUNGSSTELLE FÜR BEHINDERTE

BERATUNGSSTELLE SELBSTHILFEGRUPPEN

BLINDENBUND IN HESSEN e.V.

BUND DER KRIEGSBLINDEN DEUTSCHLAND e.V.

BUND DEUTSCHER HIRNBESCHÄDIGTER

BUNDESVERBAND FÜR DIE KEHLKOPFLOSEN

BV DER KEHLKOPFLOSEN DER BRD

CINDERELLA FRANKFURT

CLUB BEHINDERTER UND IHRER FREUNDE

DEUTSCHE GESELLSCHAFT MORBUS BECHTEREW

DEUTSCHE iLCO - HILFE FÜR SOMATRÄGER

DEUTSCHE MYASTHENIE GESELLSCHAFT e.V.

DEUTSCHE RHEUMALIGA e.V.

DEUTSCHER DIABETIKER BUND

KOMM - AMBULANTE DIENSTE

KONTAKTST. F. KÖRPERB. U. LANGZEITKRANKE

KREBS-KONTAKTSTELLE

LV ZUR FÖRDER. U. BETREU. BEHIND. KINDER

MOBILE KINDERKRANKENPFLEGE

MUSKELKRANKE e.V. HESSEN

MUSKELKRANKEN-SELBSTHILFE

PSYCHOSOZIALE KREBSNACHSORGE FÜR FRAUEN

PSYCHOTHERAPIE FÜR KREBSKRANKE

REICHSBUND e.V.

SELBSTHILFEGR. KREBSKR. MÄNNER U. FRAUEN

SOZIALD. F. KRIEGSOPFER U. ZIVILBLINDE

STIFTUNG FÜR DAS BEHINDERTE KIND

VERBAND KRIEGS- UND WEHRDIENSTOPFER (V D K)

VEREIN Z. FORD. BEWEGUNGSGEST. KINDER eV

VEREINIGUNG KLEINER MENSCHEN e.V.

WEISSER RING

Gruppe. Gefährdete

AKTION SOZIALE HILFE FRANKFURT e.V.

AMBULANTE UND STATIONÄRE DIENSTE

ARBEITSAMT FRANKFURT

ARBEITSGEMEINSCHAFT SELBSTHILFEGRUPPEN

Reg -Berat/7 Ren -Berat/Q



Beratung Register Beratung Beratung Register Beratung

AUFSUCHENDE SOZIALARBEIT FRANKFURT/MAIN

BAHNHOFSMISSION FRANKFURT

BERATUNG F.ALKOHOLKRANKE UND -GEFÄHRDETE

BERATUNGSDIENST DER EV./KATH. KIRCHE

BERATUNGSDIENST FÜR MÄNNER

BERATUNGSSTELLE FÜR FRAUEN

BERATUNGSSTELLE SELBSTHILFEGRUPPEN

FEMINISTISCHES FRAUENGESUNDHEITSZENTRUM

FRANKFURTER GEFÄNGNISVEREIN e.V.

FRAUENHAUS "DIE KANNE"

HAFTENTLASSENEBHILFE e.V.

HAUS DER BEGEGNUNG

HAUS DER DIAKONIE

ÖKUMENISCHE STRASSENSOZIALARBEIT

ÖKUMENISCHER BERATUNGSDIENST HAUPTWACHE

SOZIALAMT- PFLEGEAMT

SOZIALAMT: SOZIALD. FÜR HAFTENTLASSENE

SOZIALD. F. GEFÄHRDETE FRAUEN

SOZIALD. F. NICHTSESSHAFTE U. HAFTENTL

SOZIALDIENST KATH. FRAUEN e.V.

SOZIALE GERICHTSHILFE F. ERWACHSENE

ÜBERNACHTUNGSSTÄTTE KIESSTRASSE

VEREIN ZUR BERUFL. FÖRDERUNG VON FRAUEN

DEUTSCHER SCHWERHÖRIGENBUND

DIÄT - FORUM

DIE BRÜCKE

DPWV- KREBSBERATUNGSSTELLE

DRK - PSYCHOSOZ.KREBSNACHSORGE F.FRAUEN

DT. GES. BEKÄMPFUNG D. MUSKELKRANKH. e.V

DT. MULTIPLE SKLEROSE GES. LV HESSEN e.V

ESSEN AUF RÄDERN

EV. BLINDENARBEIT IM EV. VOLKSDIENST

EVANGELISCHE BUNDENARBEIT

EVANGELISCHE GEHÖRLOSENGEMEINDE

FEMINISTISCHES FRAUENGESUNDHEITSZENTRUM

FÖRDERUNG U.BETREUUNG SPASTISCH GELÄHMT.

FRANKFURTER ZENTRUM F. ESSSTÖRUNGEN e.V.

FRATERNITÄT D.BEHINDERTEN U.LANGZEITKR.

FRAUENSELBSTHILFE NACH KREBS

GEHÖRLOSEN- U. SCHWERHÖRIGEN-ZENTRUM FFM

HILFE FÜR KREBSKRANKE KINDER e.V.

HUMANGENETISCHE BERATUNGSSTELLE

INTERESSENGEMEINSCHAFT EPILEPSIE FFM

JUGEND- UND FAMILIENHILFE DER CARITAS

KATH. GEHÖRLOSEN-SEELSORGE

KATHOLISCHE BLINDENSEELSORGE

KATHOLISCHES BLINDENWERK HESSEN e.V.

Reg.-Berat./10 Reg.-Berat./8



Beratung Register Beratung aligemeiner Anschriftenteil

EVANGELISCHE FAMILIENBERATUNG

FAMILIENTHERAPEUTISCHE PRAXIS FFM e.V.

FEMINISTISCHE MÄDCHENARBEIT

FRANKFURTER WERKGEMEINSCHAFT e.V.

FRANKFURTER ZENTRUM F. ESSSTÖRUNGEN e.V.

FRAUENSELBSTHILFE NACH KREBS

GEMEINDEPSYCHIATRISCHER DIENST DER FWG

GESTALT-INSTITUT

GRÜNLAND

HAUS DER BEGEGNUNG

INSTITUT FÜR FAMILIENTHERAPIE

KÄNGURUH-HAUS / KLUB KÄNGURUH

KOMM - AMBULANTE DIENSTE

MUSKELKRANKEN-SELBSTHILFE

OA (SELBSTHILFEGRUPPE F. ESSSÜCHTIGE)

ÖKUMENISCHER BERATUNGSDIENST HAUPTWACHE

PSKB - DIE BRÜCKE

Psvchpsoziale Kontakt- und Beratungsstellen in Frankfurt a.M.

PSKB- INTERNATIONAL

PSKB - KAMINCLUB

PSKB FFM - HÖCHST

PSKB FFM - NORD

PSKB FFM - OST

PSKB FFM-SÜD

allAnschr- R/2

Reg -Berat/2
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RAPHAELS - WERK
Vilbeler Str. 36
6000 Frankfurt a M. 1
28 10 37
Mo / Di / Do
10.00-12.30 und
14.00- 16.00 Uhr

RECHTSAUSKUNFTSSTEL.
D.ANWALTSVEREINS e.V.
Gerichtsstr. 2
6000 Frankfurt a.M. 1
28 26 69
Mo-Fr 9.30- 11.45 Uhr

RECHTSHILFEKOMITEE FÜR
AUSLÄNDER
Beethofenplatz
[Christuskirche)
6000 Frankfurt a.M.
Di 18.00 - 20.00 Uhr

REFERAT UMWELTSCHUTZ
/ UMWELTBERATUNG
Neue Krame 26
6000 Frankfurt a.M. 1
75 00 - 21 70
Mo - Fr 8.00 -12 00 Uhr und
nach Vereinbarung

REH A-WERKST ATT
ESCHENHEIMER TOR
Eschenheimer Landstraße 26a
6000 Frankfurt a.M.
59 06 40
Frankfurter Verein für soziale
Heimstätten e.V.

REHA-WERKSTATT
RÖDELHEIM
Biedenkopfer Weg 40
6000 Frankiurt a.M.
78 41 81
Frankfurter Verein für soziale
Heimstätten e.V

allgemeiner Anschriftentei

REHA-ZENTRUM
ECKENHEIMER LAND-
STRASSE
Eckenheimer Landstraße 178
6000 Frankfurt a.M.
55 01 59
Sozialwerk Main-Taunus (smt)

REHA-ZENTRUM OBERRAD
Wiener Straße 124
6000 Frankfurt a.M.
65 10 14-16
Frankfurter Verein für soziale
Heimstätten e.V.

REHABILITATIONS-
BERATUNG DER AOK
Battonstr. 40
6000 Frankfurt a.M. 1
13 63 -0

REHABILITATIONS-
LEHRERIN DER STADT FFM
Eschenheimer Landstr. 80
6000 Frankfurt a.M. 1
597 56 40
Di 14.00-18.00/
Mi 9.00-12.30 Uhr
und nach Vereinbarung

REICHSBUND e.V.
Konrad-Glatt-Straße 19
6000 Frankfurt a.M.
31 90 43
RB d. Kriegsopfer, Behind.,
Soziair, u. Hinterbl.

ROLLSTUHLSPORTCLUB
Am Niddatal 23
6000 Frankfurt a.M.
76 13 37

1 R

ROSA TELEFON
6000 Frankfurt a.M.
7 30 67 67
Verein f. sozialpädagogische
Betreuung im Nordend
So 18.00 - 22.00 Uhr

allAnschr.-R/1

Beratung Register Beratung

Gruppe: psychisch Behinderte

AG ANGEH., FREUNDE ... PSYCHISCH KRANKER

AK KLIENTENZENTRIERTER BERATUNG e.V

ANALYT.KINDER-U.JUGENDLICHE-PSYCHOTHER.

ANGEHÖRIGE ANONYMER SPIELER

ANONYME SPIELER

ARBEITSAMT FRANKFURT

ARBEITSGEMEINSCHAFT SELBSTHILFEGRUPPEN

ÄRZTL. U. SOZ. DIENST F. PSYCH. KRANKE

BEGEGNUNGSZENTRUM OASE

BER.ST. FÜR ANGEHÖRIGE PSYCHISCH KRANKER

BER.ST. FÜR ELTERN, KINDER, JUGENDLICHE

BERATUNGSDIENST DER EV./KATH. KIRCHE

BERATUNGSSTELLE SELBSTHILFEGRUPPEN

BÜRGERHILFE SOZIALPSYCHIATRIE FFM e.V.

BV D. ANGEHÖRIGEN PSYCHISCH KRANKER e.V.

CENTRUM F.PSYCHOORG. U. PSYCHOSOZ. HILFE

CINDERELLA FRANKFURT

CLUB REGENBOGEN

DEUTSCHER ARBEITSKREIS FÜR FAMIUENHILFE

DIE BRÜCKE

DIENST FÜR LEBENS- UND KONFLIKTBERATUNG

ELTERN- UND JUGENDBERATUNG

Reg -Berat./1



TRFFF->PUNKT

auf den Punkt getroffen 9??

Zur 10.000 Wohnung
Einweihung: Freitag, den 17. April, 14 Uhr

Am Senftenberger Ring 71

Sie werden
jetzt eine Wohnung bei der Ge So Bau beziehen, die nach den letzten Erkenntnissen der Wirt-
schaftlichkeit gebaut wurde.

das heißt:
Verschieben der Arbeiten an die billigste Firma, kurzfristige Termine, sodaß eine 100% Fertig-
stellung der Häuser nicht möglich ist. Dafür drückt aber die Baupolizei bei der Gebrauchsabnah-
me alle Augen zu, damit Sie nur schnell Miete zahlen können. SO ARBEITEN UNTERNEHMER UND
SENAT HAND IN HAND.

Sie werden jetzt haben:
Fließend Wasser an den Wänden, ständig frische (Zug)Luft durch nicht dicht schließende Fenster,
Unterhaltung aus dem Radio Ihres Nachbarn, dauernd Handwerker, die erst Ihre Wohnung be-
wohnbar machen, und viele andere Annehmlichkeiten.

Dafür werden sie nicht haben:
Kindertagesstätten, Kinderheime, genügend Spielplätze, ausreichend Schulraum für Ihre Kinder
(Klassendurchschnitt über 40 Kinder) und andere lebensnotwendige Einrichtungen, denn diese
sind ja nicht wirtschaftlich !!!

Werden Sie jetzt bitte nicht gleich mutlos,
denn Sie werden jetzt soviel für Ihre Miete arbeiten müssen, daß Ihnen keine Zeit bleibt, sich
über solche Kleinigkeiten Gedanken zu machen.

Ihre Räumungsklage wartet schon auf Sie.

Arbeitskreis Mieten und Wohnen

Gefunden in: Wohnste sozial, haste die Qual, Rowohlt Taschenbuch, 1975
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Wohnen in der Gemeinschaft

Wohngemeinschaft

In einem Haus zu leben, eine Unterkunft, ein
Obdach zu haben bedeutet für den Menschen,
wie es die sprachliche Wurzel der Worte meint!
Geborgenheit und Schutz. Der Wunsch, gegen
die Unbilden der Außenwelt gedeckt zu sein,
entspricht einem menschlichen Grundbedürfnis.
Der diesen Tatbestand bestätigende und verstär-
kende Begriff des beschützten ("beschützen-
den") Wohnens wird heute im allgemeinen so *
verstanden, daß gestörte behinderte oder kranke
Personen als Inhaber (Mieter bzw. Besitzer) einer
Wohnung oder eines Hauses ihren Lebensalltag,
soweit es ihnen möglich ist, frei und eigenständig
gestalten, sich dabei aber je nach ihren Bedürfnis-
sen auf eine kontinuierliche Betreuung stützen
oder im Bedarfsfall auf bereitstehende Hilfen
zurückgreifen können.

beschützende Wohnformen' haben bei den
Bemühungen um die Rehabilitation und gesell-
schaftliche Integration von Menschen mit vor-
übergehenden oder dauerhaften Einschränkun-
gen ihrer sozialen Verwirklichungsmöglichkeiten
in den vergangenen drei Jahrzehnten zuneh-
mend an Bedeutung gewonnen, für psychisch
Kranke und Behinderte auch als Alternative zur
Langzeithospitalisierung in Kliniken und Kranken-
häusern. Das Spektrum der Angebote reicht vom
Zimmer oder Appartement für betreuungsbedürf-
tige Einzelne über Wohnungen und Häuser, die
kleineren und größeren Gruppen einen Lebens-
raum bieten, bis hin zu Heimen mit unterschied-
licher Bewohnerzahl und Ausstattung.
Die Verknüpfung des Wohnens in der Gruppe mit
therapeutischen Intentionen, wie sie in der Etiket-
tierung, 'therapeutische Wohngemeinschaft' zum
Ausdruck kommt, läßt sich sogar bis in die 20er
Jahre dieses Jahrhunderts zurückverfolgen. In
Sonderheit berufen sich die therapeutischen
Wohngemeinschaften der Drogenhilfe auf diese
Tradition, die geprägt ist von der Idee der "thera-
peutischen Gemeinschaft". Auf der Basis der
Prinzipien, die auf eine partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit aller am therapeutischen Prozeß
Beteiligten setzen, wurden Wohngemeinschaf-
ten oder besser gesagt Lebensgemeinschaften

auf Zeit zunächst innerhalb von Institutionen
(Krankenhäuser, Kliniken, Heime, Gefängnisse)
gegründet oder verwirklicht. Die von diesen Be-
strebungen ausgehende Entwicklungslinie mün-
dete auch in den Formen gemeinschaftlichen
Wohnens, die von Vertretern der sogenannten
Antipsychiatrie in konfrontativer Abgrenzung zu
überkommenen psychiatrischen Behandlung und
Betreuung in den 70er Jahren gegründet wurden.
Doch hat es in der weiteren Geschichte der psy-
chosozialen Versorgung schon früher Versuche
gegeben, mit Kranken und Behinderten Hausge-
meinschaften unter gezielter Förderung von
Selbstregulationsmechanismen zu bilden; das
geschah im allgemeinen nach dem Vorbild der
Großfamilie; klassische Beispiele stellen die
Gründungen von F. Bodelschwingh in Bethel und
von G. Werner in Reutlingen dar. Als Motiv dieser
Bemühungen habe damals ähnlich wie heute die
Überzeugung eine große Rolle gespielt, daß im
"natürlichen" Milieu der Familie, der Kleinwohn-
gruppe, der Patient am besten gedeihe, im Zu-
sammenleben mit Gesunden nicht die Gefahr der
institutionellen Deformation laufe und daß seine
Entwicklungsfähigkeit und Selbständigkeit hier
am besten gewahrt würden.
Wir können diesen kurzen historischen Abriß
abschließen mit dem Hinweis, daß es für alles
Bestrebungen, psychisch Kranken und Behinder-
ten alternative Möglichkeiten zum Wohnen in der
Vereinzelung, der eigenen oder Geburtsfamilie
zu eröffnen, zu allen Zeiten Vorbilder in unseren
und anderen Kulturkreisen gab und gibt. Unter
anderem sind zu nennen die verschiedenartigen
Gemeinschaften religiöser Orden, Kongregatio-
nen und Stiftungen, Waisenhäuser, "Rettungs-
häuser, Handwerkerunterkünfte (Kolpinghäu-
ser), Künstlergemeinschaften, Asyle für Nicht-
seßhafte oder Männer- und Frauenhäuser in
außereuropäischen Kulturen.

aus: Schriftenreihe des BM Jugend, Familie,
Frauen und Gesundheit: Modellverbund "Ambu-
lante psychiatrische und psychotherapeutisch/
psychosomatische Versorgung", Band 167
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Wir stellen hier die Neufassung der "Vereinbarung über die Errichtung und Finanzierung von Betreuten
Wohngemeinschaften für Behinderte" (Vereinbarung 1988) im Wortlaut vor. In der Ligasitzung am 13. November
1990 ist diese Neufassung von der Liga jedoch nicht unterschrieben worden. Insbesondere der Punkt 5.3 wird
nicht akzeptiert. Der hier angegebene Personalschlüssel stellt für die meisten Organisationen weder eine
Fortschreibung noch eine Praxisorientierung dar.

Vereinbarung
über die Errichtung und Finanzierung

von Betreutem Wohnen für behinderte Menschen

Der Landeswohlfahrtsverband Hessen
Der Hessische Städtetag
Der Hessische Landkreistag und

Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen

vereinbaren folgendes:

Präambel

Die Partner dieser Vereinbarung sehen Betreutes Wohnen für Behinderte (BW) als ein wichtiges Glied im
Rahmen der Rehabilitation behinderter Menschen an.
Die Schaffung eines derartigen Wohn- und Betreuungsangebotes neben Psychiatrischen Krankenhäusern,
Übergangsheimen, Wohnheimen, therapeutischen Wohngemeinschaften, Pflegeheimen und Wohnungen für
Behinderte dient der medizinischen, beruflichen und sozialen Eingliederung. Die Praxis zeigt, daß das Fehlen
von BW zum derzeitigen Zeitpunkt die Durchführung angemessener Maßnahmen erschwert oder sogar
verhindert und die Rehabilitation kostenaufwendiger macht. Zudem lassen die vorhandenen Rechtsgrundlagen
in den verschiedenen Gesetzen der Sozialversicherung und im Sozialhilferecht eine eindeutige Bestimmung des
jeweiligen Kostenträgers vermissen.
Dort, wo BW bereits angeboten wird, hat sich ein positiver Effekt für das gesamte Reha-Angebot ergeben.
Die Partner stimmen darin überein, daß die Vereinbarung lediglich eine Hilfe zur Beseitigung eines akuten
Notstandes darstellt und keinesfalls einer bundesweiten Vereinbarung oder einer gesetzlichen Regelung
vorgreifen soll.

1. Begriff der Betreuten Wohngemeinschaft, Personenkreis
1.1 In Wohngemeinschaften leben behinderte Menschen,
- die vorübergehend, für längere Zeit oder auf Dauer nicht zur selbständigen Lebensführung fähig sind,
- für die eine stationäre oder teilstationäre Hilfe nicht, noch nicht oder nicht mehr erforderlich ist,
-die gemeinschaftsfähig sind, so daß sie voraussichtlich in einer Wohngemeinschaft leben und betreut werden

können.

1.2 Als Bewohner kommen in Betracht
- psychisch kranke, seelisch behinderte Menschen
- geistig behinderte Menschen
- körperlich behinderte Menschen
im Sinne von 39 BSHG.

1.3 Im Rahmen der Vereinbarung können auch alleinwohnende behinderte Menschen betreut werden (Betreutes
Einzelwohnen).

2. Aufgabe, Ziel und Umfang der Hilfe
2.1 Das BW soll den Bewohnern Hilfe zur Selbsthilfe leisten und die Möglichkeit der Intervention des
Fachpersonals in akuten Problemsituationen sichern.

2.2 Das BW ist auf eine kontinuierliche Betreuung, jedoch nicht auf die ständige Anwesenheit des Betreuungs-
personals ausgerichtet.

2.3 Die Förderung und Versorgung zielen insbesondere darauf ab,
- die Unabhängigkeit von stationärer, teilstationärer und ambulanter Hilfe zu erhalten,
- eine Erwerbstätigkeit oder eine sonstige geeignete Beschäftigung auszuüben,
-selbständig den Alltag zu bewältigen (Umgang mit Geld, Haushältstühr., Selbstversorgung, Freizeitgestaltung),
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Nachbarn zu begegnen und in Familie oder Partnerschaft zu leben.

Unter Berücksichtigung des Rehabilitationsauftrages können nur solche behinderte Menschen aufgenommen
werden, die in der Regel die Voraussetzung füreine schulische oder beruf liehe Förderung erfüllen. Dies bedeutet
jedoch nicht, daß die Bewohner während der Betreuung im BW ständig den Nachweis einer Tätigkeit oder einer
schulischen Maßnahme erbringen müssen.
2.4 Über die Aufnahme in das BW entscheidet der örtliche Sozialhilfeträger (das Sozialamt, die Red.), in dessen
Bereich die Plätze im BW eingerichtet sind, aufgrund eines fach- oder amtsärztlichen Gutachtens im Benehmen
mit dem Träger.

3. Träger des BW
Als Träger des BW kommen in Betracht:
3.1 Freie Träger, die als gemeinnützig anerkannt und Mitglied in einem Spitzenverband der Freien Wohlfahrts-
pflege sind,

3.2 öffentliche Träger.

4. Pflichten des Trägers
4.1 Vor Errichtung neuer Plätze im BW ist das grundsätzliche Einverständnis des örtlichen Trägers derSozialhilfe,
in dessen Bereich die Plätze errichtet werden sollen, sowie des LWV Hessen (federführend) einzuholen.
Die Anerkennung erfolgt durch den LWV Hessen, der Anerkennungsverfahren prüft, ob die sachlichen und
personellen Voraussetzungen gegeben sind.

4.2 Über die im BW zu leistende Arbeit sind unter Berücksichtigung der vorgenannten Ziele konzeptionelle
Vorstellungen zu entwickeln und ein schriftlicher Finanzierungsplan vorzulegen.

4.3 Der Träger des BW arbeitet partnerschaftlich mit den im Einzugsbereich liegenden Betreuungseinrichtung
für behinderte Menschen und den Trägern der Sozialhilfe zusammen (10 Abs. 2 und 3 BSHG).

5. Personal
5.1 Die Förderung und Versorgung der im BW lebenden Menschen muß von geeignetem Fachpersonal
wahrgenommen werden. Der Träger des BW kann die Betreuung durch Kooperationsverträge mit Dritten dann
sicherstellen, wenn er selbst kein Fachpersonal einstellen will oder kann.

5.2 Fachpersonal im Sinne dieser Richtlinien sind Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Erzieher oder sonstiges
Fachpersonal mit entsprechender Zusatzausbildung bzw. Erfahrung in der Arbeit mit Behinderten.

5.3 Für 12 betreute Menschen im BW kann in der Regel eine Fachkraft als notwendig anerkannt werden. Der
LWV Hessen kann im Einzelfall in Abstimmung mit dem örtlich zuständigen Kreis/der örtlich zuständigen
kreisfreien Stadt einen anderen Personalschlüssel festlegen.

6. Finanzierung
Die anerkannten Kosten tragen,

6.1 soweit es sich um investive Kosten handelt
nach Abzug eines Kostenanteils des Trägers in der Regel in Höhe von 20 % sowie der Zuwendung des Landes
Hessen und einer Kostenbeteiligung des örtlichen Sozialhilfeträgers des LWV Hessen;

6.2 soweit es sich um laufende Kosten handelt,
die Kosten des notwendigen Lebensunterhaltes sowie die erforderliche weitere Hilfe der zuständige örtliche
Sozialhilfeträger,
die Kosten des Betreuungspersonals sowie die Regie- und Verwaltungskosten der LWV Hessen,

6.3 soweit es sich um Kosten für ärztliche und therapeutische Leistungen handelt,
die Krankenkasse.

7. Inkrafttreten und Kündigung
7.1 Die Neufassung der Vereinbarung tritt mit Wirkung vom 01.01.1991 in Kraft.

7.2 Die Neufassung der Vereinbarung kann mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende gekündigt werden;
der früheste Kündigungstermin ist der 31.12.1992
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Anerkannte Plätze im Betreuten Wohnen
(Stand: 01.08.1990): 1159
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Aufbauzeit
Bericht einer Betroffenen über betreutes Wohnen in Frankfurt 1978 - 1982

Vorweg sei Einiges zur Erklärung meiner Vorge-
schichte gesagt.

Nach zwei Klinikaufenthalten, die mich aus einem
bewegten, doch innerlich immer zugeschnürte-
ren Alltag gerissen hatten, fand ich mich wieder im
Elternhaus vor: keine Aufklärung des Arztes dar-
über, ich zähle nun zu den psychisch Kranken -
diesen Begriff hörte ich sechs Jahre später erst-
mals - ruhiggestellt mit Medikamenten, die gravie-
rende Nebenwirkungen hatten, außerstande,
Einfluss auf die Medikation zu nehmen - schlepp-
te ich mich, auch im wörtlichen Sinne - durch sie-
ben isolierte Jahre, im Nest, nahe bei den Eltern.

Als ich, durch wechselnde Umstände, meinen

Wohnort änderte und nach Frankfurt in eine be-
treute Wohngemeinschaft aufmachte, hatte ich,
mangels Psychologe in der unterversorgten Hei-
mat, keinerlei Einblick, geschweige Überblick
über die eigene Krankheit/Behinderung, war weit
davon entfernt, meinen vermeintlich mi ßglückten
Lebenslauf zu akzeptieren.

In der Wohngemeinschaft hatte mein Brachlie-
gen ein Ende. Die alltäglichen Verrichtungen wie
Kochen, Blumen pflegen, Zimmergestaltung sah
ich als willkommene Möglichkeit, mir und ande-
ren klarzumachen, daß es mit meiner Lebens-

kraft weiterging. Mit dem vorgegebenen Rahmen
einer etwa 12-köpfigen Hausgemeinschaft war
ich einverstanden. Unkritisch, wie ich war, über-
sah ich die mangelnde Reinlichkeit im Haus. Al-
lein die Gewißheit, von der Umgebung anerkannt
zu sein und nicht allein gelassen, stillte einen gro-
ßen Teil meiner Bedürfnisse.

Die vermeintliche Lebenskränkung und mein
scheinbares Versagen hatten mein Selbstwert-
gefühl so arg herabgesetzt, daß Kommunika-
tionsfähigkeit und Angstbewältigung sich bis auf
wenige Ausnahmen auf die Menschen des Ver-
eins beschränkten.

Beim Wechsel des Hauses änderte sich daran
nur begrenzt etwas.

Unter uns zehn Hausbewohnern wur-
den Konflikte und unaufgearbeitete
Schwierigkeiten nur recht oberflächlich
angegangen. Die Betreuer spielten
eine leitende Rolle, in der sie sich oft-
mals untransparent gaben.

Die Umgebung der Großstadt, einer
mittelständischen Nachbarschaft, die

katholische und evan-
gelische Kirchenge-
meinde brachten neuen
Aufschwung in mein
vordem stillgelegtes Le-
ben.

Recht intensive Freund-
schaften knüpfte ich un-
ter den Hausbewoh-
nern; aus ihnen ent-
stand meine heutige
Partnerschaft.

Dinge des Haushalts wie Backen, Kochen, gele-
gentliche Gartenarbeit, Handarbeiten nutzte ich
gern in der Hausgemeinschaft.

Eine Schweizreise mit Mitbewohnern und eine
Wanderung durch Franken brachten
Lebensfreude.Von heute aus betrachtet waren
es 3 1/2 Jahre Jugendzeit, die, obwohl sie nicht
dem Normalbürger entsprachen, schöne Erinne-
rungen in mir aufkommen lassen.

Eva Klein
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PODEST

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Reha-Werkstatt
für Rehabilitanden und Behinderte in
6000 Rödelheim/Frankfurt
Biedenkopfer Weg 40a

An die
Bundesregierung,
Bundeskanzler Kohl
5300 Bonn

21.Januar 1991

Betr.: Resolution an die Bundesregierung zum Golfkrieg

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus Anlaß des Golfkrieges möchten wir folgende Resolution bzw. Antrag an Sie
stellen:
Ergreifen Sie sofort wirkungsvolle Maßnahmen, damit nicht länger Giftgas- und
Rüstungsexporte aus Deutschland in Entwicklungsländer und Krisengebiete ge-
langen. Unseres Wissens sind Waffenexporte in Krisengebiete sowieso nicht
erlaubt. Der Nahe Osten ist aber seit Jahren ein Krisen- um nicht zu sagen ein
Kriegsgebiet. Proteste und einfache Verbote reichen nicht aus, um rücksichtslo-
sen Geschäftemachern und Waffenschiebern das Handwerk zu legen.
Diese Art von Profiteuren haben keine Skrupel, am Krieg und seinen verheeren-
den Auswirkungen auf Menschen und Natur zu verdienen. Eine derartige laxe
Handhabung der Rüstungsexportkontrollen durch entsprechende Behörden hat
dazu geführt, daß der Westen bzw. die alliierten Truppen der Vereinten Nationen
sich ihren eigenen Waffen gegenüberstehen.
Diese doppelte Moral in unserer "friedlichen" Gesellschaft, nach der Waffen- und
Giftgasexporte bzw. die Technologie dafür lediglich ein "Kavaliersdelikt" sind,
begegnet uns im Golfkrieg wieder. Diesen Krieg mit seinen vielen Opfern haben
Deutsche und andere Rüstungsexportnationen durch ihre verfehlte und vernach-
lässigte Wirtschafts-, Außen- und Entwicklungspolitik möglich gemacht. Sie haben
also keinen Grund, sich über diesen Krieg zu wundern. Der Nahe Osten ist prak-
tisch seit Jahrzehnten ein Krisen- und Kriegsgebiet: vom israelisch-arabischen
Konflikt über den Libanon-Bürgerkrieg zum iranisch-irakischen Krieg bis hin zum
Kuwait-Golfkrieg.
Die verfeindeten, eher armen Nahostländer wurden vom Westen wie vom Osten
bis an die Zähne hochgerüstet, so daß nun diplomatische Bemühungen keine
Chance mehr hatten, da das Pulverfaß zum Überlaufen kam. Es muß endlich
aufhören, daß die reichen Nationen an Kriegen und Bürgerkriegen in den armen
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Ländern profitieren. Es muß auch Schluß sein, daß reiche und diktatorische Ober-
schichten und Regierungen in den Entwicklungsländern von Industrienationen un-
terstützt werden. Diktatorische Regierungen lassen die eigene Bevölkerung in Not
und Elend verhungern. (Solche Diktaturen müßten von Geheimdiensten unsicher
gemacht oder beseitigt werden, damit sie das eigene Volk für ihre Macht- und
Gewaltpolitik nicht opfern können.)
Der Tod darf nicht länger ein Meister aus Deutschland sein.
Die Rüstungsindustrie muß für eine Produktion ziviler und nützlicher Technologie
umgerüstet werden; das geht nicht von heute auf morgen, aber es muß heute
angefangen werden.
Arbeitslosigkeit darf nicht länger als Alibi für Arbeitsplätze in der Waffenindustrie
mißbraucht werden. Es müssen mehr Arbeitsplätze für zivile Güterproduktion und
Umwelttechnologien geschaffen werden. Investitionen in der Rüstungsindustrie
müssen ad absurdum geführt werden. Investitionen für eine friedliche Zusammen-
arbeit der Industrienationen und der Entwicklungsländer müssen sich lohnen.
Konflikte und Interessengegensätze müssen am Verhandlungstisch gelöst wer-
den. Politiker, die dazu nicht fähig sind, müssen abgewählt werden.
Aus diesem unseligen Golfkrieg müssen endlich friedfertige Konsequenzen gezo-
gen werden. Stures Wiederholen von politischen Standpunkten, die keine Lösung
bringen, ist ungeeignet, konstruktive Verhandlungen zu führen.
Eine Weltanschauung oder Ideologie, nach der Menschen ohne Krieg nicht leben
können oder zum Frieden nicht fähig sind, muß gründlich hinterfragt und auf ihre
Interessen reduziert und analysiert werden.
Im Golfkrieg müssen alliierte Soldaten und die irakische Bevölkerung ihr Leben
opfern, nur weil machtorientierte Politiker und gewissenlose Geschäftemacher
nicht fähig waren, ihr Geld auf friedliche Art und Weise zu verdienen.
Handeln Sie endlich nach Recht und Gesetz und zwar national wie international.
Werden Sie Ihrer Verantwortung gerecht und vermeiden Sie durch vorsorgende
Hilfen aktiv und frühzeitig kriegerische Auseinandersetzungen; der Bevölkerung,
den Menschenrechten und der Demokratie sind Sie dies schuldig. Franz Kafka,
der Schriftsteller, könnte Ihnen mit folgender Aussage ein Vorbild sein: "Krieg ist
das Ergebnis einer entsetzlichen Phantasielosigkeit".
Für Frieden, Freiheit, Demokratie und ein menschenwürdiges Leben würden die
meisten ihren Beitrag leisten wollen, wenn Politiker aktiv und kreativ ihrer Verant-
wortung gerecht würden.

Die Resolution wurde noch von weiteren 34 Personen unterschrieben.
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